
 

Anträge der Justizkommission und des Regierungsrates für die zweite Lesung 
RRB Nr. 485 
Änderung der Kantonsverfassung: Art. 68 Abs. 1a KV 
 

Erlass(e) dieser Veröffentlichung: 
Neu: – 
Geändert: 101.1 
Aufgehoben: – 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung Antrag Kommission II Antrag Regie-
rungsrat III 

 Verfassung 
des Kantons Bern (KV) 

  

 Der Grosse Rat des Kantons Bern,   
 auf Antrag des Regierungsrates,   
 beschliesst:   
 I.   
 Der Erlass 101.1 Verfassung des Kantons 

Bern vom 06.06.1993 (KV1)) (Stand 
26.09.2021) wird wie folgt geändert: 

  

Art.  68 
Unvereinbarkeiten, Ausstand 

   
1 Dem Grossen Rat dürfen nicht 
gleichzeitig angehören 

 (vgl. Synopse Kantonsverfassung betr. Justizverfassung)  

a die Mitglieder des Regierungsrates,    
b die Mitglieder der kantonalen richterli-

chen Behörden, 
   

c das Personal der zentralen und der 
dezentralen kantonalen Verwaltung, 

   

d weitere Personen, sofern das Gesetz 
es vorsieht. 

   

 1a Das Gesetz kann in begründeten Fällen 
Ausnahmen von den Unvereinbarkeiten 
nach Absatz 1 Buchstabe c vorsehen. 

1a Das Gesetz kann in begründeten Fällen Ausnahmen 
von den Unvereinbarkeiten nach Absatz 1 Buchstabe c 
vorsehen. 

1a Streichen. 

2 Wer Mitglied einer kantonalen richter-
lichen Behörde ist, darf nicht gleichzei-
tig dem Regierungsrat oder der kanto-
nalen Verwaltung angehören. 

 (vgl. Synopse Kantonsverfassung betr. Justizverfassung)  

                                                   
1) Nicht offfizielle Legalabkürzung 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung Antrag Kommission II Antrag Regie-
rungsrat III 

3 Die Mitglieder des Regierungsrates 
dürfen nicht der Bundesversammlung 
angehören. 

 (vgl. Synopse Kantonsverfassung betr. Justizverfassung)  

4 Mitglieder von Behörden sowie Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der kanto-
nalen Verwaltung haben sich bei Ge-
schäften, die sie unmittelbar betreffen, 
in den Ausstand zu begeben. 

 (vgl. Synopse Kantonsverfassung betr. Justizverfassung)  

 II.   
      Keine Änderung anderer Erlasse.   
 III.   
      Keine Aufhebungen.   
 IV.   
 Diese Änderung tritt am XXX in Kraft. Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttre-

tens. 
Antrag Kommission 

 Bern, 16. September 2021 Bern, 6. April 2022 Bern, 11. Mai 2022 
 Im Namen des Grossen Rates 

Der Präsident: Gullotti 
Der Generalsekretär: Trees 

Im Namen der Kommission 
Der Präsident: Gnägi 

Im Namen des Regie-
rungsrates 
Die Präsidentin: Simon 
Der Staatsschreiber: 
Auer 
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